
Herr Heilmann erläutert die Vorlage für die Verwaltung und beantwortet an dieser Stelle auch die 
Fragen von Herrn Reese zu TOP 5. 
 
Im Stadtteil Wittorf gibt es keine entsprechenden Ausgleichsflächen. 
 
Frau Stephan favorisiert ebenfalls den Ausgleich in Wittorf. 
 
Herr Kautzky erläutert abschließend die Ausführungen von Herrn Heilmann. 
 
 
Beschluss: 
 
1. Der Entwurf der 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 116 „Industrie- und Gewerbegebiet an 

der Südumgehung“ für den Bereich An Stubbenhorst und Kammermoor östlich des Weges von 
der Oderstraße zum Hof Hartwigswalde im Westen, dem festgesetzten Landschaftsschutzstrei-
fen im Norden und der Grenze des Landschaftsschutzgebietes „Stadtrand Neumünster“ im Os-
ten und Süden beiderseits der geplanten Erschließungsstraße am Donaubogen im Stadtteil Ga-
deland bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), sowie die dazugehö-
rige Begründung werden in der vorliegenden Fassung gebilligt. Durch die Bebauungsplanän-
derung sollen erweiterte planungsrechtliche Voraussetzungen für die Ansiedlung neuer Ge-
werbebetriebe geschaffen werden. 

 
2. Die Ergebnisse der frühzeitigen Bürgeranhörungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
3. Die Ergebnisse der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 

Belange werden zur Kenntnis genommen. 
 
4. Der Entwurf der 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 116 „Industrie- und Gewerbegebiet an 

der Südumgehung“ mit der dazugehörigen Begründung einschließlich des Umweltberichtes 
sind nach § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) öffentlich auszulegen; die Träger öffentlicher 
Belange sowie betroffene Gemeinden sind zu beteiligen. 

 


